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1657 Oktober 3 . [ ? ] ^ A
SCHREIBEN VON AMMANN[ STABFUEHRER] UND RAT DER STADT ZUG AN

[SCHULTHEISS UND RAT VON] BREMGARTEN

"Obwolen über üwers Letste an uns süb dato 2 huius gelangtes andtwortschryben

unotig wäre wyters als was hievor undersohidenlich beschächen , Zuo replicie-

ren Konneridt doch nit woll umbgehen , uwch . . . a ?izemelden , das uns nit wenig

empfindtlich fürkhombt das Jer Luth gedachten schrybens , den Jnhalt unsers

Vorgehenden nit allein für unötig betitlet , sonders denen darinen Angezog¬

nen . . . warhafften gründen undt Exerrrplen etlicher Tusent guldinen so von unser

Statt Zug nacher Brengaccten sidth . . . 50 Jaren ohne einichen abzug unverhin¬

dert bezogeyi wordeyi , khein glauben Zuoweissen woltendt . Undt darbey vermeinen,
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man solte umb den beedersyts . . . Vor Jaren gegeneinanderen uffgehebten undt

entlasnen Abzug besondere brieff und sigel erscheinen , so soll uns und üch

(Jm fahl hierumben khein beschribner . . . Vertrag zefinden wäre ) Zuo benüegen

dienen , das durch unsers gewesten . . . Statschribers [ vor 50 Jahren war dies

K o n r a d III . Zurlaüben ] handt Jn unserem Stattbuoch solche erlassung ver¬

zeichnet und in crafft deren wir wye offt anzeigt unser darvor gehebtes Recht

des Abzugs gägen den üwerigen nit mehr geübt , derhalben Jme fahl gar solches

von unsern beedersyts . . . Vordem beschächnes uffnemmen undt uebung , wider

uffzeheben und das gägen Recht nit Zehalten vermeinen wurden , uns sollicher

gestalten beschimpffet undt betrogen Zesyn unlidenlich fürfallen . Thund dess-

wegen Uech . . . ersuchen , Uwers disfahls gägen den unserigen der Statt unge¬

hörigen Vorhabens Zuo enthalten , geschieht dardurch was Recht undt billich

widrigenfahls wir ursach haben wurden , der Sachen anderen Rath Zeschaffen.

Jm übrigen wye Jer Vermeldendt das von Allersyts Mein H. und obem by recht-

messig Jnhabenden alten breuchen undt fryheiten syendt geschirmbt worden,

Soll üch nit entfallen syn , das auch wir unsers Orths darzuo nit allein con-
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tribuiert , sonders wye bekhant , üch unlängst mit Vermehrung der fryheiten

mit überigen . . . [mitreg . ] ohrten Zuo gratifficieren geneigt willig gewä-

sen . . .



1 ) Die Tagesangabe ist nicht eindeutig lesbar.
2 ) Dieses Wort ist zerstört.
3 ) Weder in den SSRQ Zug noch in den SSRQ Aargau 1/4 ist darüber etwas ver¬

zeichnet.
4 ) Damit ist wohl der Freiheitsbrief bezüglich der Schultheissenwahl von 1653

gemeint , vgl . SSRQ Aargau 1/4 170 Nr . 121.
5 ) Die letzten 5 Zeilen des Briefs sind teilweise zerstört und daher nur noch

fragmentarisch lesbar.

Konzept , von Stadt - und Amtsrat B e a t II . Zurlauben AH 49 , 26
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